
1584 der Beilagen zu denstenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

13. 5. 1975 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über die Gewährung von Entschädigungen 
auf Grund des Vertrages zwischen der Repu
blik Österreich und der Tschechoslowakischen 
Sozialistischen Republik zur Regelung be
stimmter finanzieller und vermögens recht
licher Fragen (Entschädigungsgesetz CSSR) 

Der Naoi'Onailtrfalt hat beschlossen: 

:ABSCHNITT I 

Anspruch 

§ 1. Entschä;dlilgtullJg wst für Vermö,genschaften, 
R:emtle 1\l111d Intleressen fViet1mögensw-erte) ös,ter~ 
l'eich:~scher Personen ·zu ,teisten, wenn <Liese V'er
mögensw,erne lbilS zum 19. Dezember 1974 
tschJechos\owlak~schen K,onfiskiaJoions-, Nationalisie
rungs- OIder ähnllichen ,gelS\et2Jlichen Maßnahmen 
un!terzog:en wlQlnden ·siIlld. 

§ 2. Di,es:eIS ,ßrullidelSgJe9~ wstruid1lt: 'ainzuW\elndien 
GlUf 

1. V,enmög.efilsWlet10e, i~e laJUf ,eitne Wcilse :erwO<r
hen ·WiQlIidlen siJnJd, welche mch der ösoer
neichJirsch'en Recho9OO1dnu11Ig leine nichcigJe Ver- . 
möge11lSentZli,eJlJUI11lg ld:all'geSltle1!Lt hätlte; 

2. Anslpl'üche Ja!UJS beferu:njgen, Le1stlUJn,gen und 
Forfdenu11lgen aJJ1er Art, ,die für odler itm Auf
:1Jrage detS .ehiemadliglen. Deu:tlSchen R,eich,es, 
seiner Eiifill.1ichit:iUJngen OIder dlerutscher' Per- . 
'soil1len lin der Tschechoi&lowakeibi'S zum End'e 
,delS ZWiettlJen Wdltkinieges erbnacht ·worden 
OIder ,entlsllaJUden slinid; 

3. A:n~prüche ,3iUS Schuildver~chrerioongen jeg
;Licher Art, die in der TschechosJow,akei 
terniJnoirert wonden sill/d und auf R.!eich~mark 
J13Iutlen; 

4. AllJsprüche, tdlieaus der noch off,~ngebliebene.n 
Einlösung ,der vom t:schechosilowakisch'en 
Stlaa:t, von Gethievsköl'persch.aften und von 
Untle.t1nehmungten ~m Gebiet der T§checho
slQwakischen SQ:öia.llistischen Republik aus
gegebenen Fremdwähl1Ung'sanleihen herrüh
ren; 

5. Ansprüch~ aUJs dem Bereich der Sozialver
sichenung. 

§ 3. (1) V'ermöge1lJSve~Lu!ste, welche durch die im 
§ 1 ,g-ena.nnten Maßnahmen bewiJrkt wUliden, gcl
lJena:lrs ,am 8. Mari. 1945 ,mllJgetretlen. 

(2) WiUI1d1e1Il V,ermÖlgte11JSWerte Jel'stn:ach dlem 
8. Mai 1945 erworben, SQgtiiLt lihr Verlust als an 
jenem l1ag ei~etreoen, an rdem ,dter Erwerb 'er
foJ,gt list. 

§ 4. BntschäidliglUnlg ·ilSt nicht :öu l1eilSten für 
1. VenmÖtgelIliswertle, die ,einer Maßnahme (§ 1) 

'unt.erzogen WOil1dJen ~ind 'md ~n Durchfüh
run;gdJeIS B'1,iefwechseil~ 1 I\ln!d 2 2)um Ver
mögensvertrag österreichischen Personen ins 
Ej'l?ientum übeI1tna:gen oder übengeben WI\l.r-

. ,den; 

2. Venmögenswertle, Idi,e !durch da'S ,tsch'eruosJl()
Wlaki1sche Gesetz vl()m 30. Ma:i 1953 über 
die Geldrefo~m, NI'. 41 Slg., betroffen wur
den. DiJes ,g~l:t jedQch nticht für Aktli'tlU und 
K,uX!e, wenn diielSe gemäß Idem ·tschechosllo
w<lJkischen Deknett des Präsidtent'en der Re
pU1b1ik V'Qm 20. Oktober 1945, Nr. 95 SJg., 
lCe;giJstl1ieI'itund hinnel1I.egt wOil1dlen lS~nd; 

3. Ans:prüche I:liUS Lieferungen, Leisnungen und 
Foodenungen aLler Ar:t, die von K,n"jilit
uIl'ternehmuofilgten ~m Sinne des Rekom,truk
Itions,ges'etZles, BGBI. Nr. 183/1955,und von 
UllJtlel1n!enmen ,im Sinne (dies Amt. I dies Ver-
19ichenu'Iljgl9W1iJeder:liufhaUigtetSletlZles, BGBI. 
Nr. 185/1955, aiLs V,er1u~t laUisgewnlesen wur
den, wenn sich d,]ese Anspruche gegen Itlsche
chowowakrische .Pel'SOil1len nichnen, der,en Ver
mögenswert,e 'einer Maßnahme' u\11Jterwgen 
worden sind; 

4. V,ell"IIlögeßswertle, 'sQweit ,für deren VedulSt 
bel'eirts Inach den Gesetzen ,a11ider:er Slta:aten 
'erne LerS1lung erbracht wlurtde odler ein An
spnuch auf eine sollch:e LeilSitullig heSiteht. 

§ 5. (1) EntschädigJUng ist ö9terr:eichisch'en 
PersIOnen ~u a,eristen, lin .der·en Vermögen der Ver
lust eingetreten [~t (Geschädigte), wenn ~~e 
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2 1S84 der Beilagen 

1. als ph)'1&ische Personen 'am 27. Ap!'li,l 1945 
und am 19. Dezemher 1974 ÖSl!e,rre~chi~che 

Sta1atlSihül1ger wall"en .oder 

2. :alles jurilslOi'sche P,erso'lliel11 o~lelr Personeng,esell
schaf,nen ,dies Hr.mdJelsremtJsan Iden an Z. 1 
~el1Ja,nnJtlen Tiaßlel11 ,den SUuz im Gehiet der 
Repi11rbLik D~:tem:!,ich ,gehabt haben. 

(2) Hat VOir dem T<lg d'es Ve,rmög'e<!lsv,eplust'es 
(§ 3) eiule RechtisnachfoJge von Todes W1ergen Sltatt
gdundoo, so ,i,Sit delI" VenllulSit 00 an,zus,ehen, aJ,S 
wäne 'er here:i~ im Venm(5,g:en ,des RechlOsnachfoi
g1e nse~ngletrewn. 

§ 6. htein GeschäIdi'g<tJe,r, dieram 27. April 1945 
dlie öSiterI'leiichirsche Smat'shü,rger<smaft b~s,essen hat, 
ViQr ,dem 19. DeZJemhelr 1974 v'errstorhen, sü ist 
&Ie Entlschäidi,grunrg Rechlt'Snachfü~,gern von Todes 
wegen ,enrtlS<pl'ech,errlid ihren Quoten ,in der Redltli
Mchfolge Zru J'ei\5lren, wenn '~e am 19. Dezem
ber 197 4 ö9terl'eich'~sche StlaatJslbürger w,aren oder 
:rlrs junisui~me ]lie;rsonen OIder P,er<oone.nlgeselbdlaf
tendes HanldeillSll'ech,ts an d~es,em Tag :ihren Sitz 
im Geb~et der R!e:puMik ~terr'elich g'ehaht haben. 

§ 7. list der Ge<Sch~dli!;lt1e eine j'llT,is'tiische Person 
oder ,eine Pe1iSlOnenrgeseiLlschaft idles Handdsremts, 
die am 27. Aipnil: 1945 ,ihnen Silltz '~m Geb~et der 
R'epm.bEk Oste:rr,eich gehabt hat, so r&t im FaJ11e 
der BreieruMgu11lgihJ:ler AbWlicMung (Liquidatiion) 

'vür ,d'em 19. Dezemher 1974 dQe Erutschä:rng.ung 
dem Abwickler (Liqul~d,at()r) !Z!u lei\Sten, der eine 
N a01Jtlfagls'ahmcklrung (Nachrtna,gst,eihmg) durchzu
führen h<lit. 

§ 8. Ist der Veu1l,uSt ~neinem Vermögen e.n:t
sta:ruden, d!als rim Eigenoom ffiehnere,r Pensoll1Jen 
ader 'eiruer Prersünenverei-n~gung nach bürger
Lich,em R'echtt stalnd, so. nst die EntJschätdigung j.e
dem MVbeijglerutümer ürder jedem Ges'eLlschafDer 
erutsprecherud sei-nem A·nteil am Vermögen tim 
Zeiltpunkt des V,eI1lIuM:es Zu ~e~sloen, Isofern nicht 
andene v'etfnr'<1gilich.e Ver,eirubainunJglen zw~schen dien 
Ei'gentümern bestJaniden halben. 

§ 9. Der A!!llspruch '<1uf EntJschäidlilgung~~k am 
19. Dezember 1974 aJh enIDst<1rud'en. 

ABSCHNITT II 

Ermittlung der Entschädigung 

A. A 11 ge m ,e ri n e IB 'e s t ri m m u n ge n 

§ 10. (1) Vel'mögenswerte (W'1t1tSch,utsgtÜ:ner), 
für denen V'Ell1LUlst Brunschädi'gJung Zu ,leisten irst, 
sindcruner lim fülLgenldien .aJn~efühN)en V;ermögen~
ant ZlUzmondnen: 

1. Land- und fürstwirtschaftliches Vermögen; 

2. Gnulnav,el'mögen; 

3. B'etnieJbsv1er<mögen; 

4. sOnJsuiges V.enmö!;lCn. 

(2) Die Zuorld,nung ,der WirtcschaiftsgÜlter z,u 
den einz1elnen Vrel"mög'ensarrten, hart in sinnge-

mäß'er AnWle'nJdrung der 'Besmmmungen des Be
WlertuIligisrgesetze'S 1955, BGBL Nr. 148, Zu er
fo1g'en. 

(3) Die Zusammenfassung einzelner Wirtschafts
güit'e:r zu wirtschlaft'1~ch'e111 Einhei'ben rist nach § 2 
des ,im Ahls. 2 genarmlOOn Gesetzes vorzunehmen. 

§ 11. (1) B,ei detr El'mi!ttlhung ,der EntJschädigung 
']511: von d'en für jed'e V,e,rmögensa-nt maßg'ebJtich'en 
BemelS,stungsgrrun:ddagen a uw:m!!;lChen. 

. (2) Blei W~r:ts,chafiWgünern 'llIIlId wirtsmafdichen 
Elinhe[:t1en lilSt ,dlie Efi't~chädigung rim ,ganzen zu 
ermitteln; dies galLt ,amch in Fäi11en, ,amf di!e däJe 
Bestimmungen des § S zutreffen. ' 

(3) Di'e B:emessum@sgru!l1Jehllalgten s:rnJ(] riln R:ech
nUiligsleinhenten (RE) ,aruszudrück,.en; ,die Uml'ech
nung halt gemäß Anhlge 1 zu erfolgen. BLllUch
tei,l'e,die Siich hei Ider Umrechnlung vün Währun
!;len lin RE erg'ebern, '6Im lauf vü1!e RE a.ufzu
runden. 

( 4) Der!" AnsaJttz für ein elinzclinlcs Wirtschrafts
gut adler für etine wlill'nschafit:1:iche Einheit darf 
100.000 RE nicht überschreiten. 

§ 12. Sind vor Eitntrim: Ides V'et11ulSt,e6, beoornders 
durch Knie(!;lSieinwrirk,ung, P<lündefUiIlig OIder :durch 
sonl9tige dialffi[!t ,im ZUSlami!nJeU'1hlang ~tJeh,ende Er
eignisse, Schäden entstanden, sü sind diese ihrem 
Ausmaß lmtsprechend durch einen Abschlag zu 
berückS1imnigren. Bin Sch'ald,en von mehraJs 75 vom 
Hurnderlt ~~t ~einem TOltJa~:sch:alden g:Ieichzuhalt'en. 

§ 13. (1) Fiirr die ErmintJJung der Höhe der 
EntschäidJigullig lin Schliillliinig sind rdire für sämtliche 
VermögensVledmlstte eines Ge1schäIdtig,ten kstgeste:ll
nen RE ,in Schi[)L]rug umzurech,nen. Die einem 
Ge<SchäJd~gltlen glebriihrrende ErutJschädi:gung ist mit 
240.000 Schillrim:g begnenzt. 

(2) D]e RE 'sri'Did w,1e fo,lgt in Schilling umzu
l'echruen: 

bis ,e:inschllJießllidl 

vün 5.001 RE blitS einschllJießll~ch ' 

von 10.001 RE h]s ,einsch[,idM,ich 

Vlon 15.001 RE oos elinlsch[~eß!Jich 

von 20.001 RE bis :ellinschl]ießllch 

,"on 2S.001 RE b~s ei'IlJsffiLi'eßlich 

von 30.001 RE bilseiinschi1ieß1ich 

von 3S.001 RE bils ·einschlli]eßl!ich 

5.000 RE 
j'e RE S s·-

10.000 RE 
je RE ST-

15.000 RE 
jeRES6·-

20.000 RE 
j·e RE S s·-

2S.000 RE 
j'eRE S4·-

30.000 RE 
'je RES 3·-

35.000 RE 
je RE S2·-

100.000 RE 
j.e RE S 1·-. 

(3) Die Eru1JSmäJ(mIg1Ulng ~gt für j~den Rechts-, 
nachfül1ger elllt"''P!'lechlerudscinem Anteiill an de,r 
EntlSchäidiliguog zu efmri,tJt~ln, ,die dem Geschädig
t,en :gebiihnt hä,tte. 
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1584 der Beilagen 3 

B. Be S 0 n de re B 'e s t i Iffi m u TI g ,e n 

LaJIlld- und forstwil"tschafdicheis Venmögen 

§ 14. Die Bemessungsgn1liI1ldlage für die Er
m~ocl1lintg der RE bei 'laI1ld- und forS1twirtschaft
lichem V:ermögen nichtet &ich nach dem F>1ächen
went 'uI1id den Zu- fUrud Albschlä!;'en. 

§ 15. (1) Der Flächenwert beträgt 1500 RE je 
Hek,uar. 

(2) Für Gebäude eines land- und forstwirt
schaftlichen Betriebes, die auch für Wohnzwecke 
verwendet wurden, ist ein Zuschlag zu gewähren. 
Di:e~er b<lurä!gt ,20 vom H1linld~t des f,lächen
wertes, mindestens 5000 RE, höchstens jedoch 
10.000 RE. Für jede wirtschaftliche Einheit ist 
dieser Zuschlag nur einmal zu gewähren. 

(3) Fi1r jeden zru einer w,ilI'tischa:fltJ]'ichen Ein
heit gehöreI1lden kmld- und forstwir,tlSchaftl1ichen 
Nebenbetrieb wird ein Ergänzungszuschlag in 
Höhe 'Vlon 10 vom Hutl1JdJel1t des Fllächenwentes, 
mindle&nens jedoch 2000 RE .glewähllt. 

(4) W:tiJtide. nach § 10 des UVEG, BGB.l. 
Nr. 177/1962, Ell1Joschäldi!;,uifilg!;,el1ei,ste't, ,",0 ist ein 
Abschiliag in Höhe Vlon 15 vom HUllldert des 
FJächemVel11!eS vorzrunehmen. 

Gruntd venmÖ'gen 

§ 16. Die Bemess:ungsgnurudilJagre für dlje Ermitt
lung oder RE für GrUntdVlermögen richtet stich 
nach der Zuotidnunlg des GmI1ldlStüd,es ~u einer 
Grundstücksgruppe, der örtlichen Lage und den 
ZUlsch1lägen. Von Iden in ,der AIl1I,age 2 LU di:esem 
BU!1Id1esigeseuz ellllnhail,tJenen AnsätZien (RJichtwerJten) 
ist aUISiZ'ugeheui. 

§ 17. (1) ,Brelbamtle Grmnid~ücke s1Il1d unter stinn
gemäß'er AruweI1lClung der Bestimmungen des Be
wel'OUngsgeseuzre:s 1955 ,elinzUitieillen Itn 

1. EinframillltenhäUlser uI1id Bigrenhe1irrne, 

2. MretWlOhn-, . Geschäfts- und geIl1Jischt ge
uUlt'Zlte Gl'ull1JdSltücke, 

3. sOIfi'SIt~ge bebaiu1ue Grundl&tüdl:e. 

(2) Bei unbebauten Grundstücken sind zu 
un terscheiden 

1. Bauparzellen, die im, Grundbuch ausdrück
lich als solche bezeichnet sind, 

2. sonstige unbebaute Grundstücke. 

§ 18. (1) Die örtliche Lage eines Grundstückes 
wird durch die Einstufung in dit; Ortsklassen I 
bis III berücksichtigt. 

(2) Zur Ortsklasse I gehört das Gebiet der 
Stadt Prag, zur Ortsklasse 11 gehören die Gebiete 
der Städte Brünn, Preßburg, Mähri~ch-Ostrau 
und Pilsen und zur Ortsklasse 111 alle übrigen 
Gebiete. . 

§ 19~ (1) Den Richtwerten für ,die im § 17 
Abs: 1· Z. 1 und 2 genannten Grundstücke ist bei 
Einfamilienhäusern und Eigenheimen eine Nutz-

fläche von 100 m 2 und eme Grundfläche von 
700 m2, bei Mietwohn-, Geschäfts- und gemischt 
genutzten Grundstüdl.en eine Nutzfläche von 
200 m2 und eine Grundfläche von 900 m 2 zu
grunde gelegt. 

(2) übersteigt die tatsächliche Nutzfläche eines 
bebauten Grundstückes die im Abs. 1 genannten 
Ausmaße, so erhöht sich der Richtwert um 40 RE 
je Quadratmeter, höchstens jedoch um 25 vom 
Hundert des Richtwertes. 

(3) übersteigt die tatsächliche Grundfläche eines 
bebauten Grundstückes die' im Abs. 1 genannten 
Ausmaße, so ist der Ansatz für den abweichen
den Teil der Grundfläche nach den Richtwerten 
für Bauparzellen vorzunehmen. 

§ 20. Kann das Ausmaß der behaupteten Nutz
oder Grundfläche eines bebauten Grundstückes 
weder bewiesen noch glaubhaft gemacht werden, 
so ist ein Zuschlag gemäß § 19 Abs. 2 oder 3 
nicht zu gewähren. 

§ 21. Liegt bei einem bebauten Grundstüd" 
Totalschaden im Sinne des § 12 vor, so sind die 
Richtwerte für Bauparzellen Bemessungsgrund
lage. 

Betriebsvermögen 

§ 22. (1) Die Bemessungsgrundlage für die Er
mittlung der RE für Betriebsvermögen von 
Unternehmen mit dem Sitz oder Standort im 
Gebiet der Tschechoslowakei richteNich nach den 
für 

1. freiberuflich tätige Unternehmer oder.' 

2. nichtbuchführende Handels- und Gewerbe
treibende 

festgesetzten Richtwerten und den Zu- und Ab
schlägen. 

(2) Wer nach Abs. 1 Z. 1 als freiberuflich tätiger 
Unternehmer gilt, richtet sich nach § 22 EStG 
1972, BGBI. Nr. 493. 

(3) Für Unternehmer, die den Gewinn aus 
Gewerbebetrieb auf Grund eines Betriebsver
mögensvergleiches ermittelt haben, richtet sich die 
Bemessungsgrundlage nach den Bestimmungen 
der §§ 24 bis 27. 

§ 23. (1) Für die Ermittlung der RE für Be
triebsvermögen ist bei freiberuflid1 tätigen Unter
nehmern von einem Richtwert von 2000 RE, 
bei einem nichtbuchführenden Handels- und Ge
werbetreibenden von emem Richtwert von 
3000 RE auszugehen. 

(2) Wurde nach § 10 UVEG Entschädigung ge
leistet, so ist der Richtwert bei freiberuflich 
tätigen Unternehmern um 80 vom Hundert, bei 

nichtbuchführenden Handels- und Gewerbetrei
benden um 50 vom Hundert zu kürzen. 

(3) Der nach Abs. 1 und 2 ermittelte Richt
wert erhöht sich bei 

1. Ärzten mit Hausapotheke um 1000 RE; 
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4 , 1584 der Beilagen 

2. nichtbuchführenden Handels- und Gewerbe
treibenden, wenn der in RE ausgedrückte 
Wert des Material- und Warenlagers der 
letzten vor dem 8. Mai 1945 errichteten 
Inventur 50 vom Hundert des nach Abs. 1 
festgesetzten Richtwertes übersteigt, um den 
übersteigenden Betrag, höchstens jedoch um 
3000,R!E; 

3. Unternehmen ,gemäß § 22 Abs. 1, zu deren 
Betriebsvermögen außer Grundvermögen 
auch anderes unbewegliches Vermögen ge
hört, um 20 vom Hundert des in RE aus-' 
gedrückten gemeinen Wertes dieses Ver
mögens nach den Pr,elsverhä'Lnnusgen in 
österreich zum 8. Mai 1945. 

(4) Für die Ermittlung der RE von Grundver
mögen, welches zum Be>tl"'i>ebsvenmö@en eines im 
§ 22 Abs. 1 genannten Unternehmers gehört, 
sind die Bestimmungen der §§ 16 bis 21 anzu
wenden. 

§ 24. (1) Für die Ermittlung der RE für Be
triebsvermögen der im § 22 Abs. 3 genannten 
Unternehmen ist von der letzten vor dem 8. Mai 
1945 erstellten Bilanz auszugehen. Bemessungs
grundlage ist die Summe der Buchwerte des An
lagevermögens und des Material- und Warenlagers 
abzüglich von Wertberichtigungen. . 

(2) Im Anlagevermögen enthaltene Vermögens
werte gemäß §§ 2 und 4 sind aus ,der Bemessungs
grundlage auszuscheiden. 

(3) Für Aktien und :Kuxe, die gemäß dem 
tschechoslowakischen Dekret des Präsidenten der 
Republik vom 20. Oktober 1945, Nr. 95 Slg., 
angemeldet und hinterlegt worden sind, ist an 
Stelle ihres Buchwertes der nach § 30 ermittelte 
Wert anzusetzen. 

§ 25. Bei der Ermittlung der RE für Grund
stücke ist auf Antrag der wertberichtigte Buch
wert dieser Grundstücke zu ersetzen 

1. bei bebauten Grundstücken 
a) für das Flächenausmaßdurch den in der 

Anlage 2 angeführten Richtwert für Bau
, parzellen, 

b) für Gebäude und Gebäudeteile durch 
20 vom Hundert des in RE ausgedrückten 
gemeinen Wertes nach den Preisverhält
nissen in Österreich zum 8. Mai 1945; 

2. he,i 'UJruheblaUJten Gnuond'Sltücken, wenn dieSle 
losgelöst vom gewerblichen Betrieb zum 
land- und forstwirtschaftlichen Vermögen ge
hörten, durch den 'im § 15 genannten 
Flächenwert, wenn sie zum Grundvermögen 
gehörten, durch den in der Anlage 2 an
geführten Richtwert für unbebaute Grund
stücke. 

§ 26. Kann die für die Ermittlung der Bem~s
sungsgrundlage erforderliche Bilanz nicht vor
gdregt oder heschlafft wenden, so si,rud 7000 RE ails 
Bemessungsgrundlage anzusetzen. 

§ 27. Wurde nach,§ 10 UVEG Entschädigung 
geleistet, so sind die für die Wirtschaftsgüter er
mittelten RE oder die Bemessungsgrundlage ge
mäß § 26 um 25 vom Hundert zu kürzen. 

§ 28. Die Bemessungsgrundlage für die Ermitt
lung der RE für einzelne bewegliche Wirtschafts
güt;er Ide~ AI1l1a]gev'ermögOOiS .oder dies Matoerial
und Warenlagers, die zum Betriebsvermögen 
eines Unternehmens mit dem Sitz oder dem 
Standort außerhalb des Gebietes der Tschecho
slowakei gehören, ist 20 vom Hundert des ge
meinen Wertes dieser Wirtschaftsgüter nach den 
Preisverhältnissen in österreich zum 8, Mai 1945. 
Die Ermittlung der RE für Grundstüdte hat n,ach 
den Bestimmungen .des § 25 zu erfolgen. 

Sonstiges Vermögen 

§ 29. Zum sonstig~n Vermögen gehören nur, 
wenn sie nicht dem land- und forstwirtschaft
lichen Vermögen, dem Grundvermögen oder dem 
Betriebsvermögen zuzurechnen sind, 

1. Aktien und Anteile an Kapitalgesellschaften, 
Kuxe bergrechtlicher Gewerkschaften und 
Anteile an Genossenschaften, wenn diese 
ihren Sitz im Gebiet der Tschechoslowakei 
gehabt haben; 

2. Ansprüche aus Lieferungen, Leistungen und 
Forderungen aller Art; wenn sich diese gegen 
tschechoslowakische juristische Personen rich
ten, deren Vemnögenswerte selbst einer Maß
nahme unterzogen worden sind; 

3. Brauereigerechtigkeiten; 

4. Kunstgegenstände und Sammlungen von 
musealem Wert; 

5. Gegenstände des Hausrates, die in der An
lage zum UVEG genannt sind. 

§ 30. (1) Bei ,der Ermittlung der RE für die 
im § 29 Z. 1 genannten Vermögenswerte ist vom 
Nennwert auszugehen. Die Bemessungsgrundlage 
beträgt 25 vom Hundert dieses Wertes. 

(2) RE für Aktien und Kuxe sind nur dann 
anzusetzen, wenn Effektivstücke dieser Wert
papiere' abgeliefert wurden. Ist eine Ablieferung 
nicht möglich,' so können diese Wertpapiere durch 
eine das Eigentum verkörpernde Urkunde ersetzt 
werden. 

§ 31. Bei der Ermittlung der RE für die i~ 
§ 29 Z. 2 genannten Ansprüche ist von dem 
Betrag auszugehen, der vom Schuldner bei Fällig
keitder Schuld zu entrichten ist (Nennwert). Die 
Bemessungsgrundlage beträgt .10 vom Hundert 
des Nennwertes und ist gemäß § 11 Abs. 3 in RE 
umzurechnen. ~ 

§ 32. Die Bemessungsgrundlage beträgt bei 
Brauereigerechtigkeiten (§ 29 Z. 3) einheitlich 
1500 RE.-
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§ 33. Die Bemessungsgrundlage für die im gemäß Abs. 2 kann unterbleiben, wenn diese 
§ 29 Z. 4 genannten Vermögenswerte beträgt schon der früheren Anmddung beigeschlossen 
10 vom Hundert des gemeinen Wertes nach den waren. 
Preisverhältnissen in österreich zum 8. Mai 1945. (5) Ist ein Entschädigungswerber gestorben, 

§ 34. (1) Für die Ermittlung der RE für Gegen- nachdem er eine Anmeldung gemäß § 36 einge
stände des Hausrates ist die Anlage zum UVEG bracht hat, so gilt ,diese auch für Rechtsnach-
sinngemäß anzuwenden, jedoch Z. 7 mit der folger. ' 
Maßgabe, ,daß 4 Punkte einer RE entsprechen. § 38. Die Anmeldungen sind nach ,dem Zeit
Bruchteile von RE, die sich bei der Umrechnung punkt ihres Einlangens bei der Finanzlandes
ergeben, sind auf volle RE aufzurunden. direktion für Wien, Niederösterreich und Burgen-

(2) Eine Ermittlung für Gegenstände des Haus- land von dieser zu reihen; dabei sind Anmeldun
r.ates gemäß Abs. 1 ist vorzunehmen, soweit nicht gen von Personen des Gehurtsjahrganges 1910, 
bereits für diese Gegenstände nach § 6 UVEG und älter getrennt von den anderen AnmeI.dun
eine Entschädigung geleistet worden ist. gen zu reihen und zeitlich bevorzugt zu behan-

deln. 

ABSCHNITT III 

Verfahren 

§ 35. über Ansprüche auf Entschädigung nach 
diesem Bundesgesetz entscheidet die nach dem 
Besatzungsschädengesetz, BGBl. Nr. 126/1958, 
errichtete Bundesentschädigungskommission. Die 
Bestimmungen ,der §§ 20 bis 26 des Besatzungs
schädengesetzes sind anzuwenden. 

§ 36. (1) Ansprüche auf Entschädigung sind bei 
sonstigem Ausschluß nachweislich his zum 31. De
zember 1979 bei der Finanzlandesdirektion für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland anzumel
den. Der Postlauf wird in ,die Frist nicht einge'
rechnet. 

(2) Die Frist ist auch gewahrt, wenn die An
meldung bei einer anderen Finanzlandesdirektion 
oder beim Bundesministerium für Finanzen frist
gerecht eingebracht wird. 

(3) Anmeldungen, die nicht fristgerecht einge
bracht wurden, sind von der im Abs. 1 genannten 
Finanzlandesdirektion der Bundesentschädigungs
kommission zur Entscheidung vorzulegen. 

§ 37. (1) Die Anmeldung ist an keine bestimmte 
Form gebunden; sie hat den Namen, die Anschrift 
und das Geburtsda~um des Entschädigungswer
bers sowie die Bezeichnung der Vermögenswerte 
zu enthalten, für die Entschädigung begehrt wird. 

- (2) Die zur Begründung ,des Anspruchs dienen
den ,Urkunden sind ,der Anmeldung in beglaubig
ter Abschrift beizufügen. Nicht in deutscher 
Sprache abgefaßte Schriftstücke sind in beglaubig
ter übersetzung vorzulegen. 

(3) Bei einer Anmeldung von Aktien und 
Kuxen sind die Effektivstücke dieser Wertpapiere 
abzuliefern. Ist eine Ablieferung nicht möglich, 
so können diese Wertpapiere durch eine das 
Eigentum verkörpernde Urkunde ersetzt werden 
(§ 30 Abs. 2). 

(4) Wurden Vermögensverluste bereits vor 1n
krafttreten dieses Bundesgesetzes bei in- und aus
ländischen Behörden oder Dienststellen angemel
det, so ist dies in .der Anmeldung anzuführen. 
Die Vorlage von Urkunden oder übersetzungen 

§ 39. (1) Die Finanzlandesdirektion für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland hat die An
meldung zu prüfen und dem Entschädigungs
werber, falls sie dessen Anspruch für begl'ündet 
ansieht, einen Entschädigungsbetrag anzubieten. 

(2) Nimmt der Entschädigungswerber den ihm 
angebotenen Betrag als Abgeltung seiner ihm 
nach diesem Bundesgesetz zustehenden Ansprüche 
innerhalb einer Frist von ,drei Monaten nach 
Zustellung des Anbots schriftlich an, so ist ,durch 
die erfolgte Einigung der Anspruch auf Entschädi
gung vergleichsweise bereinigt. 

§ 40. (1) Wivd von der Finanzlandesdirektion 
für Wien, Niederösterreich und Burgenland 

1. ein Entschädigungsbetrag angeboten und 
kommt innerhalb von drei Monaten nach 
Zustellung des Anbots keine schriftliche Eini
gung zustande, so ist die Finanzlandesdirek
tion nicht mehr an ihr Anbot gebunden und 
der Entschädigungswerber kann innerhalb 
einer weiteren Frist von drei Monaten seinen 
Anspruch bei der Bundesentschädigungskom
mission geltend machen; 

2. die Zahlung einer Entschädigung ausdrück
lich abgelehnt, so kann der Entschädigungs
werber innerhalb -einer Frist von drei 
Monaten nach Empfang der ablehnenden Er
klärung seinen Anspruch bei der Bundesent
schädigungskommission geltend machen; 

3. innerhalb eines Jahres nach Ablauf der An
meldefrist weder ein Entschädigungsbetrag 
angeboten noch die Zahlung eines solchen 
ausdrücklich abgelehnt, so kann der Ent
schädig-ungswerber innerhalb einer weiteren 
Frist von ~rei Monaten seinen Anspruch 
bei der Bundesentschädigungskommission 
geltend machen. 

(2) Ansprüche, die nicht innerhalb der im Abs. 1 
Z. 1 bis 3 genannten Fristen von drei Monaten 
bei der Bundesentschädigungskommission geltend 
gemacht werden, sind erloschen. 

§ 41. Die Bundesentschädigungskommission 
kann zur Ergänzung des Sachverhalts der Finanz
landesdirektion für Wien, Niederösterreich und 
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Burgenland auftragen, Ermittlungen durch
zuführen und zu den angemeldeten Ansprüchen 
Stellung zu nehmen. 

§ 42. (1) Der einem Entschädigungswerber von 
der Finanzlandesdirektion für Wien, Niederöster
reich und Burgenland angebotene oder von der 
Bundesentschädigungskommission zuerkannte 
Entschä;d~gUJngshebmg mstauf voUe 10SchiiEng 
auf z.urun,dlen. 

(2) Die Leistungsfrist für Zahlungen beträgt 
vier Wochen. Sie beginnt mit dem Tag der Zu
stellung des Vergleichs (§ 39) oder der Ent
scheidung der Bundesentschädigungskommission 
(§ 35) ,an dtie F:inan7Jlandesd~l1ektion für W~en, 
Niederösterreich und Burgenland. 

ABSCHNITT IV 

Schlußbestimmungen 

§ 43. (1) Werden in Durchführung des Brief
wechsels 1 und 2 zum Vermögensvertrag Ver
mögenswerte ins Eigentum übertragen oder über
geben, für die bereits eine Entschädigung geleistet 
worden ist, so ist die Entschädigung unter Aus
schluß der übertragenen oder übergebenen Ver
mögenswerte von der Finanzlandesdirektion für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland neu zu 
berechnen. Der Unterschiedsbetrag zwischen der 
geleisteten Entsdlädigung und dem neu erredl
neten Betrag ist der Republik Österreich zurück
zuzahlen. 

(2) Ein Rückzahlungsanspruch der Republik 
Österreich kann bei sonstigem Verlust des An
spruchs nur innerhalb eines Jahres vor dem 

ordentlichen Gericht geltend gemacht werden. 
Die Frist ist von dem Tage an zu berechnen, an 
dem der Bund imstande war, die den Rückzah
lungsanspruch begründenden Tatsachen oder Be
weismittel bei Gericht vorzubringen. 

§ 44. Die durch die Bestimmungen dieses Bun
desgesetzes unmittelbar veranlaßten Schriften 
und Amtshandlungen sind von den Stempel
gebühren und den Bundesverwaltungsabgaben be
freit. 

§ 45. Dieses Bundesgesetz tritt gleichzeitig mit 
dem Vertrag zwischen der Republik Österreich 
und der Tschechoslowakischen Sozialistischen 
Republik vom 19. Dezember 1974 zur Regelung 
bestimmter finanzieller und vermögensrechtlicher 
Fragen in Kraft. 

§ 46. Mit ,der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist betraut: 

1. hinsichtlich des § 35, soweit sich dieser auf 
den § 21 des Besatzungsschädengesetzes be
zieht, der Bundesminister für Justiz im Ein
vernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen; 

2. hinsichtlich des § 35, soweit sich dieser auf 
,dve §§ 24 unld 25 des B~tz'llngsschä.den
gesetzes bezieht, sowie ·des § 43 Abs. 2 der 
Bundesminister für Finanzen im Einverneh
men mit dem Bundesminister für Justiz; 

3. hinsichtlich des § 44, soweit sich dieser auf 
Bundesverwaltungsabgaben bezieht, der Bun
deskanzler; 

4. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Finanzen. 
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Anlage 1 

. UMRECHNUNGSTABELLE 

Land Währung Rechnungseinheiten (RE) 

Belgien ..................... "~ ............ . 100 belgische Francs. . . . . . . . . . . . . . . . 40 

Bulgarien ................................. . 100 Lewa ...................... '" 3 

Dänemark ••• • '_0 ••••••••••••••••••••••••••• 100 dänische Kronen ............... 52· 

Deutschland .............................. . 100 Reichsmark ................... 100 

Finnland ................................... 100 Finnmark ........... .. .. .. .. .. 7 

Frankreich ....................... ' ......... . 100 französische Francs ............ . 

Großbritannien ........................... . 1 englisches Pfund .............. . 

Holland ................................. . 100 Gulden ...................... . 

Italien .................................... 100 Lire ......................... . 

Jugoslawien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 Dinar ....................... . 
Kroatien .................................. 100 Kuna ....................... . 
Norwegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 norwegische Kronen ........... . 

Polen ...................................... 100 Zloty ....................... . 
Portugal .................................. 100 Escudos ..................... . 

Rumänien... . . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. .. 100 Lei ......................... . 
Schweden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 schwedische Kronen .: ......... . 

Schweiz ................................... 100 Franken ...................... . 

10 
10 

133 

10 
5 

4 
57 
50 
10 

2 

60 

58 

Slowakei .................................. 100 .slowaro]sche Kronen ,........... 10 

Spanien ................................. .... 100 Peseten ...................... 24 

Tschechoslowakei ........................... 100 tschechische oder 
tschedlOslowakische Kronen . . . . . . 10 

100 tschechoslowakische Kronen ' 
(neuer Währung) ab 1. Juni 1953 50 

Türkei .................................... 1 türkisches Pfund .............. 2 
Ungarn ................................... 100 Pengö.................. ........ 26 
USA .................... , ............... , . 1 US-Dollar .................... 2'5 

Anlage 2 

RICHTWERTE FÜR GRUNDVERMöGEN 

Einfamilienhäuser und Eigenheime 
(§ 17 Abs. 1 IZ, 1) ....................... . 10.000 

Mietwohn-, Geschäfts- und gemischt 
genutzte Grundstücke (§ 17 Abs. 1 Z. 2) .... 20.000 

Sonstige bebaute Grundstücke 
(§ 17 Abs. 1 Z. 3) ..................... . 4.000 

Bauparzelle je Quadratmeter 
(§ 17 Abs. 2 Z. 1) ..................... . 4 

Sonstige unbebaute G11UDldstücke 
je Quadratmeter (§ 17 Abs. 2 Z. 2) 

Richtwerte in RE 
Ortsklasse 

II III 

7.500 5.000 

15.000 10.000 

3.500 2.500 

3 2 

1 0'5 
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1584 der Beilagen 9 

Erläuterungen 

I; Allgemeiner Teil 

Nach dem am 19. Dezember 1974 in Wien 
unterzeichneten Vertrag zwischen der Republik 
Österreich und der Tschechoslowakischen Sozia
listischen Republik zur Regelung bestimmter 
finanzieUer und vermögens rechtlicher Fragen 
(Vermögensvertrag) leistet die Tschechoslowa
kische Sozialistische Republik eine Globalent
schäd~gurug für öS1:erreich,iJsche Vermögensschaf
ten, Rechte und Interessen (Vermögenswerte), 
die bis zum Tage der Unterzeichnung des Ver
trages tschechoslowakischen Konfiskations-, Na
tionalisierungs- oder ähnlichen gesetzlichen Maß
nahmen unterzogen worden sind. 

Die in diesem Vermögensvertragvorgesehene 
Globalentschädigung besteht aus einer Bar
~ei5tung von 1 MiJQli.ardle Sch~Uing, dem Ve["
zicht auf vermögens rechtliche Ansprüche gegen 
die Republik Österreich und der überlassung 
aUer in der Republik Österreich gelegenen Ver
mögenswerte, die nach tschechoslowakischen 
Rechtsansichten auf Grund von tschechoslowa
kischen Konfiskations-, Nationalisierungs- oder 
ähm1ichen 19Ie&etzLicl:ren Maß'Illahmen bean
sprucht werden. Diese Vermögenswerte werden 
durch eine eigene bundesgesetzliche Regelung 
zunächst erfaßt und so dann in einem Verfahren, 
das der Befriedigung berechtigter Ansprüche 
dient, zu behandeln sein. Der nach Abschluß 
ooeses AhmckJI'lln~V'erf,ahrens der R,epUibliik 
Österreich verbleibende Rest und der Gegenwert 
der vermögensrechtlichen Ansprüche gegen die 
Republik Österreich können schätzungsweise mit 
etwa 200 Millionen Schilling veranschlagt wer
den. 

Für die Weitergabe der auf Grund des Ver
mögensvertrages von der Tschechoslowakischen 
Sozialistischen Republik zu erbringenden Lei
stungen ist eine innerstaatliche gesetzliche Durch
führungsregelung erforderlich. 

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf soll 
den unter die Bestimmungen des Vermögens
vertrages faUenden österreichischen Personen ein 
individueller Anspruch auf Entschädigung ihrer 
Vermögenswerte eingeräumt werden, die nach 
Beendiguil1Jg Ides ZWeUn Wdrtknieg.es im Zu-

sammenhang mit der Änderung der Gesell
schaftsordnung und den strukturellen Wandlun
gen der Volkswirtschaft in der Tschechoslowakei 
gewissen gesetzlichen Maßnahmen unterzogen 
worden sind. Die Zuständigkeit zur Erlassung 
eines solchen Bundesgesetzes ist aus Art. 10 
Abs. 1 Z. 15 B-VG abzuleiten. 

Bei bisher mit anderen Staaten abgeschlosse
nen Vermögensverträgen wurden die der Repu
blik Österreich geleisteten Globalentschädigun
gen an die begünstigten Personen in Form von 
Verteilungsgesetzen weitergegeben. Der mit der 
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik 
abgeschlossene Vermögensvertrag läßt eine so 
.g11Oße Zahl von En1lSchädi,gungsantr:rgten:er
warten, daß die Weitergabe in der Form eines 
En1lSchädJigungsß,esie~es einer Reg:eLung d\urch 'ein 
Verteilungs gesetz vorgezogen wird. Ein solches 
Gesetz bietet gegenüber einem Verteilungsgesetz 
auch den für die Anspruchsberechtigten nicht 
zu unterschätzenden Vorteil, daß jeder Einzel
faU für sich aUein endgültig geregelt wird, ohne 
daß es eines Verteilungsplanes bedarf, der erst 
nach bescheidmäßiger Erledigung aller Anträge 
in einem Feststellungsverfahren und Errechnung 
der Verteilungsquote erstellt werden kann. Bei 
ei'nem EntschädWgUJngSigieset:z muß a1.1etidlings der 
Umstand in Kauf genommen werden, daß die 
Summe der Entschädigungsleistungen nicht genau 
dem Betrag der Globalentschädigung entsprechen 
kann. Du'rch die Bestimmungen des vorliegenden 
Entwurfes über die Höhe der für die einzelnen 
Vermögenswerte zu leistenden Entschädigungen 
ist zu erwarten, daß eine Abweichung zuungun
sten der Anspruchsberechtigten nicht eintritt. 

Die Zahl der zu erwartenden Entschädigungs
anträge, welche auf Grund des gegenständlichen 
Entwurfes gelSltJeIDlt WIeliden <dürf1Jen, wird 
- ausgehend von den bereits bei der Finanz'
landesdirektion für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland vorhandenen 45.000 Schadens
akten - mit etwa 90.000 geschätzt. Diese außer
gewöhnlich hohe Zahl'von Entschädigungsanträ
gen, .die innerhalb von fünf Jahren bearbeitet 
werden sollen, kann ohne entsprechenden Aus
bau des bei der Finanzlandesdirektion für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland bestehenden 
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Verwaltungsapparates nicht bewältigt werden. Es 
wird daher vorzusorgen sein, daß für diese Ar
beiten das erforderliche Personal (zusätzlich etwa 
50 Bedienstete einschließlich Kanzlei- und Hilfs
personal) zur Verfügung steht und die Räume 
zur Unterbringung des Personals sowie die ent
sprechenden Büroeinrichtungsgegenstände bereit
gestellt werden. 

Die Kosten, die sich aus der Durchführung 
eines diesem Entwurf entsprechenden Gesetzes 
ergeben und die im wesentlichen aus dem zusätz
lichen Personal- und Sachaufwand und alJS der 
Tätigkeit der Bundesentschädigungskommission 
erwachsen, werden für den voraussichtlichen 
Abwicklungszeitraum von fünf Jahren, geschätzt 
nach den derzeitigen Verhältnissen, jährlich etwa 
8,000.000 S betragen. Für die Bedeckung dieser 
Kosten wird in den Bundesfinanzgesetzen vorzu
sorgen sein. Eine Vorfinanzierung der Leistun
gen, die an die durch den Entwurf begünstigten 
P,ersonenauszuzah1en ,sein wenden, 'ust ,nicht er
forderlich, weil nach Art. 4 in Verbindung mit 
Anlage II des Vermögensvertrages die erste Rate 
der GllobaiLentschäJdi1gung von ,etw,a 160 M~IJionen 
Schilling bereits im März dieses Jahres von der 
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik 
geleistet wurde und die Zu erwartende Steige
rung des Handelsverkehrs die Abstattung der 
GJ.()Iba,lemtschäd,i,~ng im glieich'en Ze:uuI1a'um 'erwar
ten läßt, der auch für die Erledigung der Ent
schädigungsanträge vorgesehen ist. 

11. Besonderer Teil 
Zu § 1: 

§ 1 wffischre:i;btde.n AnwenidUingsber,eich ,des 
GeSletZ!ClntwuDfes und ,eUluhäLt den Aujjtll~g, für 
Vermögl6ll1schaJ1len, R'echte und Inrtel"essen öster
reichiJsdrer Bersonl,m Enllschä,di~ung ZiU ~e~s'ten, 
wenn ,di:ese v.ermögle,Thswef!t'e b~s zur Un:terzeich
nung Ides v.ermögensv,erUl";lJgie'S lusclrechosLowa
kischen ges:Cltzilcichen Maßnahmen 'Imterwgen 
WOll den sund. Der aus dem SllalallsV'eNmag über
nommene Be~tliff "Ve'l'mögemschaften, Rechte und 
Imteres's'en" umflaßt Vermö,genswellte j'eder Art. 

Zu § 2: 

Durch BriefWiech~d 6 un,d 7 zum Vermögens
v,ertl1aJg wenden gew~s'se V'er;mögensw,eI'Ue von der 
V'entmagiLichen Re:geillullJg ,a;uQgenommen. Darunter 
fi11en a;uch V'Clnmög,ensw,el11le, di'eauf ,eine Wei,s'e 
erwonbren 1~~nJd, dii:e nach ]ntlflrnaltJro'I1!al1en V'o!'ein
ha:ruI1j&cn allisnichoig anzusehen ist. Das sind Ver
mö!;'enswenoe, ,cLi'e durch Rlech,t'sgeschäfte erwor
ben wunden, welche UlI1!ter ,dem Dmck OdClf 

ZWlang der Okk'upa:llionsmacht, be90I1!cLers wegen 
rasSlischer -oder polliorscher VerfolLgung, zUis>ea'I1!de 
gekommen sind (Lonldonler DeIDLanaui'On yom 
5. Jänner 1943). Die Nichti<~keh dler dor:t ange
sprochenen Rechtsgeschäfte i'st in ,cL~e österreichi-
6che Rechtsondlnung durch :das SUincLesgesetz vom 

15. Maii 1946 über die Nicht~g,erMäJtluI1!g V'on 
Riechtsgeschäfuen iund ,scmsui,glCIn R,echushaI1!dtlun
gen, ,die während .der deutschen BesocZJ\1I1!g öster
reichs ,ent911anden '~und,BGBL Nr. 106 (ühLicher
we1s'c :alls NichtiigkeitSjg,esetz zLtDont), übe,rnommen 
w,onden und wind von den dar;auf ba,s,i,el.'enden 
RückisueL1ungSigesetz:en erfaßt. Der Ve111u&t von 
v.ermögen,swellten, idi'eauf 'eine solche \Y/ ei'se e,r
würben srnd, g~k ,infolge ,der Nicht1gk1eit des 
Recht~geschäf.tes ialls ,im Vienmögen jene'r P'enmn 
'ent:.~lla.nlden, derent:lIOgen worlden i~t. 

Unter einer den.Ji~schen Ber,son sind deutsche 
physisch'e ,und jut6st1ische Personen mach § 2 Abis. 1 
und 4 ,dies 1. Slla.aJtJsvertl1a1g1sGrtrchfühnungsgesoczes, 
BGBII. Nr. 165/1956,-zu verstehlen. 

DCir Begr.iff "Schu1dverschreibungen jegLicher 
Art" envs:pnicht ,dem Wo.ntJlam .der Z. 3 des 
Briefwechsels 6 2':um Venmö,gensver,urag unld um
faßt Anleihen (Obll:vgla.vionen), FfaJndbf,ide, KOIffi
mUI1!<1Jj,ob!r~g1ai1lio,nen, Te~lschUlLdv:el,schreibungen, 
Losa11l1eihen, W,a'11IdelschuMV'ersdrreibungen,. Kas
sen;ob~igaoionen und andere Schulidv:erschrmbun
gen. 

Zu § 3: 

Nach dem GrUlndgjesetz Ider AchtullJg ider wohil
erworhenen PniViatrechte I~st 'eine Wegnahme au,s
ländischen PI1ivate,ige'I1ltums ohne Entschädigung 
(Konf~skaouon) ve,rboten. Hirugegen ist nach all
gemein <lnerkJannten Rlegeltn des Vö,lkJenrech,tJs ,di'e 
EirrZJiehuillg aUSlJ;~ndischen P:riV'ateigentuJffis gegen 
eine an:gemes~en:e Bntschädig!UJl1;g (Enteignung) 
~~ndsätZJlich ZJUllässilg,s'Oweit solche Maßruahmen 
im öff!l'molichen Iintefless'e VOl'genommen werden 
und rricht zwischen den Angehömg:en, v,ersch:i-ede
ner Sll:lJ:lJten !d:ifficI"enziercill. Leistet ,de,r enue:ignerude 
Sta.aJt ,dem Enteigneten nicht die vom Vö,lk,e'l'recht 
gefol1de!i~e Enuschäd~g1\mg, so macht sich der be
tr,eff'e11lde Suat e~nes völlkJe,rrechrt.lichcn Deliktes 
sch\u!~dig und hat h~efür Scha,denerSialtz ZiU leisten. 
Dieser SchadenCf,SlatzanSlpl1uch Wl1nd vom Heima;t
sta.aJt des Emeigneten im eigenen Namen ge:l terud 
gemacht. Die vom 'e1l!teLgncnden SllaaJtso here1n
gebnadruen EntJschäJd~gungsbeträge werden <Lurch 
eine innC'rstJa,;H~Liche ,ge'Setil:ich,e Durchführung,s
l'egeLung an den EnlleignC'ten wel1ter:zmgeb:en sein 
(sichedaZiu für V1ietl,c V,e r:d r 0 S s, Völkerrecht, 
5. Auflage, W:ien 1964, S. 366 ff., lJIllJd B 'u n d
s c h ,e cl ,I e r, Vier~llaJalllidl'tmgsnraßnahmen und 
Entschä;d~~ungs'pflicht nach Völkenrecht, Zürich 
1950). . . 

Maßgebend für ,di'e B'e'stimmung dier Brsatz
summe i:9t natü'rEch der Wert der enteigneten 
Ge,gemtände ,und Rccchte .iJm Z'eitpUlnkt ,der Ex
propriation (siehe Bin d s ehe die r, a. a. 0., 
S. 70). Dieser ZeiJupunkt l'äßt :~ich bei den ,tsche
chos10wakJi'schen Konfiskauions-, Nationa'l,isie
rungs- unld ähnlLichen gesettdichen Maßnahmen im 
HinzetlfaJll nur s'chVl1er feststellen. Angefangen vom 
s,ogenannten "Kaschau,er P'fogramm" der neuen 
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tschechosiowakischen Regierung der Nationalen 
Front d'er Tschechen und Slowaken vom 5. April 
1945 wumdJen ,durch versch<i1eldlene Dekrete de,s 
Präsidenten der Republik mit Gesetzeskraft auch 
weitere gesetziLiche Maßnahmen erlr.l>Sisen, durch 
die - tJeiliWleii:se auch rückmrkend - a:uS/län
dischen StJaa:lJsl;tnI~ehö'rig.en die Vel'fügungsg'ewaJ1t 
über ihne VienmögensWlerlJe in der 'f,sch,echOls1o
wakei entz'Oigen wonden IfSt. 

Da an. ,den Eilllttl'~tt de's Vermögen.wer'ltustes 
Rec:h.lwfoUgen ig'etk[])ütpft ,stinld, demeinzeln1en 'aber 
die FühI1UJng eilll'eis Nachweis'es Üibelr den genau'en 
Ze'~lJpunkrt: 'l1Iicht z.wgemwuet Wler:dJen k~nn und 
selbSit eine Erhebung von Amts wegen bei cLer 
Anihahl der zu erwartenld,en Anmeldung,en aus 
verwahunglst·echnischen Gründen nlicht in Fr.aJge 
kommt, w~nd im Ges:etJZ!e11ltW1urf die Rechltisver
mUltung auf.g'e'Slt1e'11t, daß der 8. Mai 1945 als Maß
nahmestichtiaJg zu gehen hrut. Eirue Wruder:Iegung 
dieser R'ech:rsvermut>urug iSit nicht zu1ässig. 

FÜlr den EaU, dr.lß ,erst nach dem 8. Mai 1945 
Eigentum an VermögelnsweritJen erworhen wurde, 
wclches in der Folge ·einer geseetzlichen Maß
na:hme un\Jerzogen worden ist, mußte ,der Ent
wurf eine Au~nahmel1ege!1rung vorsehen. 

Zu § 4: 

FÜll" gewlis~e V,elrmogenswente ist dem Ver
mögens'Vertrag entsprecherud el]ne Entschädigung 
nicht zm leiste,n. Es sirud dies Vermöglenswerte, die 
ruach Inknaftltretendes Ver!ffiögensverltr,ages dien 
ehiemlaligen Verfülglllnlg'sberechltli,g,cen Ij,ns Eigentum 
üb.ertragen 'Older übergeben Wlel1den, weite:r,s For
denungen und V e.rbirudl~chIDeiten aus gehurulenen 
Konten, ~chechOfsilowaIDischen Wertpapieren urud 
LebensvensicherlUlItgen, Idi,e Iim Zug,e Ider Geiltd
refo.rm ndläfi,zliJert ·worden .s~nd. 

A,uch a'rildere Vermög·enswertlC und Ansprüche 
Wlul1den von deir L'eiSitlUngeiner Entschädigung 
alus,geschlossen, soweit ein entstandener Ver
mögeruSIVledlUSit nach andenen ges'erzl[c!ren Vor
schriften aUIS1ß'1egl~chen wul1de Ofd,er ein Anl'lprlUch 
<l!uf einen solchen Ausg!l>eich besteht. 

Zu § 5: 

In ülbier,elin~tlirrrumtuIlig mit dem Vermögensv.er
tnag WIVrd hi'er bestimmt, welchen Personen Ent
schälcWgudlJg zu levs>tJen ist .ul1ld zu welchen Snich
tagen ,der Bte~tz der österl1e,ichischen Staa.tsbiilrger
schaft ooerd~ Säte des Ul1Itemehmens im Ge
hiet der Republl\i,k östelrreich l1Iach:geWliesen wer
den muß. 

Im Ahs. 2 wtind fingti'ert, ,daß bei einer Rechtls
llIachfoJ,ge von Todes we.gen der V:elrU'UlSt nicht in 
der J."Iuheooel1J Veri1as'senschaf,t, sonlc\Jern bere,i,~ i.m 
Vermögen ,der Rechtsnachfolger einlg>e1Jl'eten ist. 
Diese ,erhai,ten damit d&e S·tehlung von Geschädiig
ten und mÜSlSen als solche dlie VOT,a.u&setzungen 
des Abs. 1 erfü!.len. 

Neben dien für physische und jur'ist.ische Per
sonen g:eltenld.en B·estimmull1Jgen wurden ·auch 
wache für P,erson;engeSieililschaften des Handels
rechts in den Gesetzentwurf auflg,enommen, die 
nach § 124 HGB - an,dierlSaais P,ersOinenveJ."leini
gungen nlach büngedichem RechJt - all1s selbstän
di'ge RechtJs.ta"::fger auf'lJr'eten könl1Jen und deruen 
som~t:l.Uch, von ihr'en Ge~elllischa,ftJCll1ll uoobhäJng'Lg, 
eine EllItischäldli'g'Ung ,ZJu~tehen k,a;nn. 

Zu § 6: 

Dwrch § 6 w]l1d klia,ngesneJ:1t, wdche persön
bich,en VOf,a,uSlSetzUll1lgen fuechts ll1JachflOilger erfilillen 
müssen, ·um eine Eru~chäJdigul1lg ,erhaJ1ten zu 
können. 

Da~ Recht, anste]le 'e!~nes verstJorbenen Geschä
di'gten ei'll'e EntschälcE,gung ans'pl1ech,en zu können, 
ist ein pelrlSön:lncner Rechttsa:nstpruch IDra:f.t Geset
z·es, nicht etin e1"el1htelr, dler :&echtsnachblgern bei 
ß'eg.ehell!en per-sönlichen VOl1:l!UJssetzullIgen ent
sprech,end ,ihren AntterLen in der R'echtsnachfolge 
zustteht. Für d1e Beunuei.Lung der Erbenquaditält 
V/1i'l1d es daheIr nicht des Nachweises ,einer Aib
handIrw11ig oder etwa eliner BintJl1agung in öffent
liche Büche:r hedür.ten; es Wi'l1d ruur auf den erb
rechtlichen ZUlSammenhaltlig .der betei'Ligten Per
soruen' ,bei dem ·unlter 'die MaßnJahme 'gefallllen'eUl 
Vermögen ankommen. Die Flr,age der Erben
qualität W,i'lld von ·ruer Fn.J1l:lJn2'JlJanJdesdirektion o'der 
von der Bund'eslentschäidä§Urugskommission selbst 
zu lös,en s·ein. 

Zu § 7: 

Da d~e MÖgJtichkieit best/eht, daß eine öslJer
r·eichiscrue jUl1istJiJsche Per~on OidelrPeI1sonengesel[
schaf,t des Hia;11Idre;wI1echts wohJl am Tlag~ des V'er
mÖg'ensV1erlliustJes ruoch b~ItWJd, aber vor' dem 
19. Dezembe:r 1974 .riqlU,iJd,~eJ."lt urud aUJbgeliöst WO'l"
d.en ist, so~l diese BeISItimmJU11Ig ViOriSolige ~effen, 
d,aß zlum Schut,z ,cLe'r GIlä'UJbü,gerin'1ler;e's's,en die Ent
schä,digung von zu beste:1J'emJden AhWlickIern 
(LiqUJvdl'toren) im Wege einer Nachtria~'ahwick
lung (N acht1iargls:tle,i~:ung) zUVle'rooilien ist. 

Zu § 8: 

Dieser Paragraph regelt die Auf teilung der 
Entschädigung, wenn ein Vermögenswert, der 
einer tschechoslowakischen gesetzlichen Maß
nahme unterzogen· worden ist, Eigentum meh
rerer Personen oder einer Personenvereinigung 
nach bürgerlichem Recht war. 

Jeder Miteigentümer oder Gesellschafter, der 
die im § 5 genannten Voraussetzungen erfüllt, 
kann eine Entschädigung erhalten. 

Z § 9: 

Der erst durch den Gesetzentwurf geschaffene 
Anspruch auf Entschädigung war hinsichtlich 
seiner Entstehung zeitlich festzusetzen. Dieser 
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'Anspruch ist vererblich und kann rechtsgeschäft
lich übertragen,' verpfändet oder gepfändet wer
den. Se~ne FlestJsetlZHlIng sowohl ,dem Grunde und 
der Höhe nach erfolgt allerdings erst an jenem 
Tag, an dem eine Einigung mit ,der Finanzlandes
direktion für Wien, Niederösterreich und Bur
genland oder eine rechtskräftige Entscheidung 
. der Bundesentschädigungskommission vorliegt. 

Zu den §§ 10 bis 13: 

Der Abschnitt II Teil A des Gesetzentwurfes 
enthält allgemeine Bestimmungen, die für die 
Ermittlung der Höhe der zu entschädigenden 
Verluste von Bedeutung sind. Er enthält Be
griffe, die der Terminologie des Bewertungsge
setzes 1955, BGBL Nr. 148, entnommen wurden. 
Für ihre Auslegung ist grundsätzlich der Inhalt 
des Bewertungsgesetzes anzuwenden, es sei denn, 
daß der Gesetzentwurf etwas anderes bestimmt. 

Zunächst sind die einzelnen Wirtschaftsgüter 
oder nach erfolgter Zusammenfassung zu wirt
schaftlichen Einheiten diese einer der vier Ver
mögensarten zuzuordnen. Grundsätzlich hat die 
Feststellung der Bemessungsgrundlage für das 
einzelne Wirtschaftsgut oder für die wirtschaft
liche Einheit firn IganlJen Zu ·erlio1gen. Die Fest
setzung der Obergrenze entspricht den Bestim
mungen des Vermögensvertrages (Anlage 1 im 
Zusammenhang mit Briefwechsel 10). Diese Ab
grenlJung wr.l:r ,enpOr1denltich, um das A'UlSlmaß Iden
Vermögenswerte, für die die Entfertigungserklä
rung (Art. 5 des Vertrages) gilt, von dem' dar
über hinaU'Sreichrelllden Ausmaß, für das der In
terventionsverzicht abgegeben wurde (Art. 6 
des Vertrages) festzulegen. Entschädigt wird so
mit das Klein- und Mittelvermögen, das Groß
vermögen jedoch nur bis zum Ausmaß des Mit
·tel vlermögens. 

Der Bestimmung über einen Abschlag für 
Schäden, die vor einer Maßnahme entstanden 
sind, kommt geringere Bedeutung zu wie bei 
anderen Entschädigungsregelungen, weil das Ge
biet der Tschechoslowakei von direkten Kriegs
handlungen und deren Folgen im wesentlichen 
verschont geblieben ist. 

Die Umrechnung der Rechnungseinheiten 
(RE) in Schilling an Hand einer degressiven Ta
belLe wD.t1deinel1serts durch die 'tJschiechosJow.a
kiische GeSiaitl1'tJ1ei'sllung von 'etwa l' 2 MilLliaroon 
SchriJJ1in:g, lalnJdJel1el'lseLtls ~onder überlegung, he
stimmt, Verluste von Kleinvermögen besser zu 
entschädigen. 

Ein Geschädigter (§ 5) kann mehrere Vermö
genswerte verloren haben. Die dafür ermittelten 
RE ~in:d vor leVer Uml1ech11lung ,dieser Einheiten 
in Schilling zusammenzurechnen. Die Entschädi
gung ist mit 240.000 S begrenzt. Bei der Um
rechnung bleiben daher jene RE, welche für die 
im eigenen Vermögen eingetretenen Verluste er
mittelt wurden, unberücksichtigt, soweit bei 

deren Zusammenrechnung die Höchstgrenze von 
. 100.000 RE überschritten wird. Ein Geschädig
ter kann jedoch darüber hinaus auch Entschädi
gung für Vermögensverluste erhalten, für die 
er als Rechtsnachfolger nach einem anderen Ge
schädigten aufzutreten berechtigt ist, weil die da
für ermittelten RE nicht mit jenen zusammenzu
rechnen sind, die für die eigenen Vermögensver
luste ermittelt wurden. Die Ermittlung des An
teiles der ihm als Rechtsnachfolger zustehenden 
Entschädigung erfolgt unter Bedacht auf die zu
lässige Höchstgrenze von dem bereits auf Schilling 
umgerechneten Betrag, welcher dem Geschädigten 
gebührt hätte. Ist er alleiniger Rechtsnachfolger 
und hätte dem Geschädigten eine Entschädigung 
von 240.000 S gebührt, so steht ihm daher neben 
'der Entschädigung für die im eigenen Vermögen 
eingetretenen Verluste auch dieser Betrag zu. 
Dies gilt auch in Fällen einer Rechtsnachfolge 
nach mehreren Geschädigten. 

Die Bemessungsgrundlagen selbst wurden 
unter Bedachtnahme auf die in den jahrelang 
geführten Verhandlungen' gemachten Feststel
lungen und Erfahrungen gegenseitig abgestimmt. 

Zu den §§ 14 und 15: 

Diese Bestimmungen regeln die Bemessungs
grundlagen für die Ermittlung der RE für Ver
luste an land- und forstwirtschaftlichen Vermö
genswerten. Auszugehen ist von einem einheit
lichen Hiekl1Jarsai1lz v,on 1500 RE. n.ieser Wert pm 
Hektar entspricht etwa dem gesamten Durch
schnitt aller Werte, die sich im Falle einer im 
Jahre 1945 erfolgten Feststellung von Einheits
weI11:en ,e11geben h~ollen (RM 1500'-). 

Eine Differenzierung naCh Kulturgattungen 
und' der Bonität der land- und forstwirtschaft
lich genutzten Flächen konnte in' den Gesetz
entwurf nicht aufgenommen werden, weil die 
überwiegende Zahl der Entschädigungswerber 
derartige Unterlagen nicht besitzt und schließ
lich umfangreiche Erhebungen darüber die Ab
wicklung der Entschädigungsfälle jahrelang ver
zögern würde. 

Durch ZuscPläge wurde sowohl einem Verlust 
an für Wohnzwecke dienenden Gebäuden oder 
Gebäudeteilen als auch für den Verlust von 
land- und forstwirtschaftlichen Nebenbetrieben 
Rechnung getragen. Sollten Schäden gemäß den 
Bestimmungen des § 12 eingetreten sein, ist eine 
dem Ausmaß des Schadens entsprechende Kür
zung des Zuschlages vorzunehmen. 

Die Bestimmung des § 15 Abs. 4 mußte zur 
Vermeidung einer nochmaligen, bereits nach dem 
UVEG gewährten Entschädigung für dasselbe 
Wirtschaftsgut getroffen werden. Der pauschale 
Abschlag von 15 vom Hundert vom Flächen
wert entspricht in der Regel dem Anteil für 
totes Inventar am Einheitswert. 
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Dem Grenzbetrag von 100.000 RE entspricht 
eawa ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb 
im Ausmaß von rund 50 Hektar mit Wohnge
bäude und einem Nebenbetrieb. Diese Größe war 
bei den Verhandlungen das Kriterium bei der 
Abgrenzun~ zwischen Groß- und Mittelvermö
gen. 

Zu den §§ 16 bis 21: 

Diese Bestimmungen regeln die Ermittlung der 
RE für das Grundvermögen. Für die verschie
denen Kategorien von bebauten und unbebauten 
Grundstücken wurden je nach ihrer örtlichen 
Lage (Ortsklasse I bis IIl) Richtwerte festgesetzt, 
die der Anlage 2 zu diesem Gesetzentwurf ent
nommen weiridJen kÖJninem Ausglehierud von diesen 
Richtwerten erfolgt eine weitere Differenzierung, 
falls die Nutzfläche (§ 2 Wohnbauförderungs
gesetz 1954, BGBL Nr. 153) von Gebäuden oder 
das Ausmaß der Grundstückflächen von den 
Durchschnittswerten im Einzelfall abweicht. 

Auch für diejenigen Fälle mußte vorgesorgt 
werden, in denen die Grundlagen für eine An
wendung' der Bestimmungen über die Erhöhung 
der Richtwerte für überdurchschnittliche Nutz
oder Gl1UinICLflächen vom Entlschädi@unlgswe;l1ber 
nicht bewiesen oder nicht glaubhaft gemacht wer
den können. In solchen Fällen wird der Ermitt
lung der Höhe des zu entschädigenden Verlustes 
die durchschnittliche Nutz- oder Grundfläche zu
grunde gelegt, die durch den jeweiligen Ricllt
wert ausgedrückt ist. 

Sind bei einem bebauten Grundstück Schäden, 
besonders durch Kriegseinwirkung oder durch 
sonstige damit im Zusammenhang stehende Er
eignisse, eingJooI1etlen, so 'sill/d ,dJiJ(lse ,gemäß § 12 zu 
berücksichtigen. 

Zu den §§ 22 bis 28: 

Es war daher eine Vorgangsweise festzulegen, 
welche ermöglicht, die Masse von Unternehmen 
nach Richtwerten der Berufsart oder ,der Größe 
der Betriebe entsprechend im vereinfachten Ver
fahren ,zu bewerten. Hiebei wurde durch Zu- und 
Abschläge eine Differenzierungsmöglichkeit ge
'schaffen. Um;e11nehmen ffi!~t IgrößeI1en Wa'remnger
beständen oder Unternehmen, zu deren Betriebs
vermögen unbewegliche Wirtschaftsgüter, wie ein
gebaute Kühlanlagen, Backöfen, Zentralheizun
gen, :lluslgeb'<llll1le POII1tJaiLe u. ragll., Igehörten, wur,den 
besonders berücksichtigt. 

Bei buchführenden Unternehmen, die auf 
Grund jährlicher Bestands:lufnahmen eine Bilanz 
erstellt und den Gewinn auf Grund eines Be
triebsvermögensvergleiches ermittelt haben, ist 
von der letzten vor dem 8. Mai 1945 erstellten 
Bilanz auszugehen. Das wird inder Regel der 
Jahresabschluß zum 31. Dezember 1944 sein. Da 
in diesen Bilanzen Werte enthalten sind, die schon 
infolge der Ereignisse 1945/46 entweder zur 
Gänze wertlos oder uneinbringlich gewor,den sind, 
war von Vermögenswerten auszugehen, die eine 
gewisse Wertbeständigkeit aufweisen, also vom 
Anlagevermögen nach Ausscheiden bestimmter 
Besitzposten und vom Warenlager. An Hand von 
Bilanzen, die entweder der Entschädigungswerber 
oder der tschechoslowakische Vertragspartner 
gemäß Art. 10 des Vertrages beisteHt, ist es mög
lich, die_ au,s Buchwerten bestehende Bemessungs
grundlage zu ermitteln. Zur Vermeidung von 
Benachteiligungen bei stark oder zur Gänze ab
geschriebenen unbeweglichen Wilitschaftsgü tern 
des Arula'geve;rnnöge'nsWlUlridendie lin§ 25 vor
gesehenen Alternativbestimmungen geschaffen. Da 
die zu einem Betriebsvermögen gehörenden Ge
bäude und Gebäudeteile überwiegend aus Fabriks
gebäuden, Lagerhallen, Gebäudenei,gener Art und 
dergleichen bestehen und somit nicht mit den in 
§ 17 genannten bebauten Grundstücken vergleich
bar sind, wurde eine Bewertungsbestimmung ge
wählt, die den besonderen Verhältnissen im Ein
zelfall Rechnung trägt. Dem Entschädigungswer-Diese Bestimmungen regeln die Ermittlung 

d RE f " B . b" hl f" U ber steht eine Reihe von Möglichkeiten zur Aus-
cr' ur etne svermogen sowo ur nter- hl E . A I h' d E ch"d' 
h . d S· d S d . G b' wa. s 1st nge egen elt es nts a 19ungs-

ne men mIt em ItZ 0 er tan ort 1m e let b d' f" d' d d' ch 'f 
d T ch ch 1 k · I ch f" U h wer ers, le ur le Anwen ung leser Vors n-

er s e os owa el a s au ur nterne men , f d l'ch b d ," 1 
. d S' d 's d ß' h Ib d' ten er or er 1 en eson eren Beweismitte vor-mIt em ItZ 0 er tan ort au er aleses I 

G b· zu egen. 
e letes. . b . 
I d V " h dl d f Die m § 26 enthaltene Ersatz estlmmung 
n en ermogensver an ungen wur e est- - ß h d d . ch' F':ll 

11 d ß' Z d N' r' S mu te vorgese en wer en, amlt au m a en, 
g~slt.e. t, a 1m Ud ge eKr fiatklOn.a ISlerußngs-

h
, 0- wo keinerlei Unterlagen vorhanden oder zu be-

Zla ISlerungs- un on s atlOnsma na men ch ff . d . E . I d RE 
L • Ob -,- '- L',l~ f" d' . 1 s a en sm , eme rmltt un,g er vorgenom-
Klet:ne ,ernraJlm'elullJ1aln7Jen, ur I -te ,elUZel flIen d k D' H"h d B men wer en anno le 0 e er emessungs-
~nterneht.nen selb~t erstellt w~rden, .sondern ~r- grundlage ist dem vergleichbaren Richtwert für 
offnungsbllanzen, m welchen dIe zu emem .N.at;lO- einen nichtbuch.führenden Unternehmer (§ 23 
nalunternehmen zusamm~n.gefaßten sozlahsler- Abs. 1 in Verbindun mit Abs. 3 Z. 2) angepaßt. 
ten Unternehmungen VereInIgt bewertet wurden. g 
Für freiberuflich tätige Unternehmer, Klein- und Bei den in § 27 vorgesehenen Abschlägen han-
Handwerksbetriebe oder ähnliche Unternehmen delt es sich um einen nach Erfahrungswerten fest
liegen, wenn überhaupt, nur Angaben über gelegten Pauschalsatz. 
tschechoslowakische Liquidationserlöse oder Die in § 28 aufgenommene Bestimmung regelt 
-werte vor. auch jene Fälle, bei ,denen es aus Gründen der 
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Kriegs- und Versorgungswirtschaft zu Verlage
rungen von Betriebsvermögen in die Tschecho
slowakei gekommen ist. 

Zu den §§ 29 bis 34: 

Diese Bestimmungen regeln die Ermittlung der 
RE für Wirtschaftsgüter, ,die unter dem Begriff 
"Sonstiges Vermögen" zusammengefaßt sind. Ihre 
Verschiedenartigkeit läßt eine Ermittlung nach 
einheitlichen Richtlinien nicht zu. 

Für die im § 29 Z. 1 genannten Aktien und 
Kuxe sind nach § 30 Abs. 2 nur dann RE anzu
setzen, wenn diese Wertpapiere gemäß dem 
tschechoslowakischen Dekret des Präsidenten der 
Republik vom 20. Oktober 1945, Nr. 95 Slg., 
registriert und hinterlegt worden sind. Die Regi
strierung und Hinterlegung erfolgte bei den hie
für bestimmten Geldinstituten. In Österreich sind 
dies die Creditanstalt-Bankverein, die Österrei
chische Länderbank und das Österreichische Cre
dit-Institut. Die in Österreich hinterlegten Papiere 
sind für den Hinterleger oder seinen Rechtsnach
folger erreichbar; _ dies wird auch der Fall sein, 
wenn die Registrierung und Hinterlegung - ab
gesehen von der Tschechoslowakei und anderen 
Oststaaten - im Ausland erfolgt ist. Die in der 
Tschechoslowakei und in anderen Oststaaten regi
strierten und hinterlegten Wertpapiere sind für 
den Entschädigungswerber nicht erreichbar. Für 
solche Fälle wurde durch diese Bestimmung vor
gesorgt. 

Im § 31 werden entsd1ädigungsfähige An
sprüche aus Lieferungen, Leistungen und Forde
rungen aller Art geregelt, wenn sie sich gegen 
tschechoslowakische juristische Personen richten, 
deren Vermögenswerte selbst einer Maßnahme 
unterzogen worden sind. 

Die Festlegung der BemessungsgruI?-dlage für 
die im § 29 Z. 3 genannte Brauereigerechtigkeit 
war ,deshalb erforderlich, weil es sich um einen 
für den tschechoslowakischen Raum typischen 
Vermögenswert handelt, der auch Gegenstand der 
Vermögensverhandlungen war. Dieser Ver
mögenswert ist in der Regel mit einer, Liegen
schaft verbunden, war aber auch als selbständiges 
Recht, losgelöst von der Liegensu~aft, verwertbar. 
Da eine individuelle Bewertung nic.~t möglich ist, 
erfolgt eine einheitliche Bemessung. 

Der Briefwechsel 2 z,um Vermögensvertrag 
sieht eine übergabe der im § 29 Z. 4 genannten 
Vermögenswerte vor. Da aus den in diesem 
Briefwechsel angeführten Gründen eine über
gabe nicht in allen Fällen stattfinden wird, mußte 
für die Ermittlung von RE für ,diese Gegenstände 
eine Bestimmung aufgenommen werden. 

Gegenstände des Hausrats (§ 29 Z. 5) sind, von 
örtlichen Ausnahmen abgesehen, im allgemeinen 
keiner der im § 1 genannten Maßnahmen unter
zogen wo~den. Soweit solche Gegenstände nicht 
durch Kriegseinwirkungen oder Plünderungen in 
Verlust geraten sind, bestand in den ersten Nach-

kriegsjahren mit Zustimmung tschechoslowaki
scher Stellen die Möglichkeit, diesen Hausrat 
rückzuführen. Für die Fälle einer Inanspruch
nahme waJr ,..ber doch ,eine Bestimmung für die 
Entschädigung von Hausratsverlusten aufzuneh
men. 

Die Ermittlung der Rechnungseinheiten für 
Gegenstände des Hausrats folgt den gleichen 
Grundsätzen, wie dies bei der Ermittlung der 
Entschädigung nach dem UVEGder Fall war. 
Die Umrechnung der Punkte in RE im Verhältnis 
4 : 1et'l~iht für den R:e!gJe1failJl «6000 V erl'Wst
punkte entsprechen 1.500 RE) eine Entschädigung 
von 12.000 Schilling für den Totalverlust der Ein
richtung einer Zweieinhalb-Zimmerwohnung samt 
Nebenräumen und dem dazugehörigen kleinen 
Hausrat. Dieser Betrag erhöht sich, wenn dem 
geschädigten Haushalt zum Zeitpunkt des Scha
denseintritts mehr als zwei Personen (Erwachsene 
oder Kinder) angehörten, um je 10 vom Hundert. 

Um Doppelzahlungen zu vermeiden, wurde 
bestimmt, daß in jenen Fällen, in denen für den 
Hausrat bereits eine Entschädigung nach UVEG 
gewährt worden ist, keine RE anzusetzen sind. 

Zu § 35: 

Zur Entscheidung über die nach diesem Ent
wurf angemeldeten Ansprüche auf Entschädigung 
ist die bereits seit dem Inkrafttretendes Be
satzungsschädengesetzes, BGBL Nr. 126/1958, be~ 
stehende Bundesentschädigungskommission heran
gezogen worden. Die Bestimmungen des Be
satzungsschädengesetzes, welche die Tätigkeit 
dieser Behörde regeln, wurden ausdrücklich zum 
Inhalt dieses Gesetzentwurfes gemacht. 

Zu § 36: 

Die Zuständigkeit der Finanzlandesdirektion 
für Wien, Niederösterreich und Burgenland zur 
Entgegennahme der Anmeldungen von Entschädi
gungsansprüchen wurde entspr~chend § 18 des 
AnmeLdegesetzes, BGBL Nr. 12/1962, in den Ge
setzentwurf aufgenommen, weil nur diese Finanz
landesdirektion bereits über Aktenvorgänge ver
fügt, welche eine nach anderen Gesichtspunkten 
erfolgte Anmeldung von Sachschäden in der 
Tsc.~echoslowakei betreffen. 

Die Anmeldefrist für Ansprüche auf Entschädi
gung nach Abs. 1 ist eine Fallfrist ,des materiellen 
Rechtes. Zur Wahrung des Ampruches ist eine 
fristgerechte Anmeldung unbedingtes Erfordernis. 

Zu § 37: 

Im Interesse der Entschädigungswerber und 
einer Vereinfachung des Verfahrens sollen die. An
meldungen an keine bestimmte Form gebunden 
sein. Erforderlich sind aber die für die Beurteilung 
des geltend gemachten Anspruches maßgeblichen 
Angaben und Unterlagen. 
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Da eine A'IlJmeilid'ung von Akti:en und Kuxen 
nur da.nn zur LeLslbung einer Enusch;vd,igung 
führt, wenn die im Ahs. 3 genannten Vonaus5·et
zun:gen vorliegen, ilSt es erfo.ndiedich, daß der 
Ent,schä,digJun,gsw:e'rber d,ic 'I1a:tsache der Regi,s:trie
rung. und Hmncnlegung (§ 4) durch eine B,estäti
gUIlJg d>eil" Hi>nJtePl.egungsb:ank n:achWlclst. Aus die
ser B.es,täotigung so!lJen weitern der Name und 
SO'll'st.ug:e Ang;ahen z.ur Penson des un,prüng:1ichen 
Hintetr.J,~gerls ersichdich sein. 

Da v.leUlach Anmelidungen von Ve!l"imögensver
lusten in 'rue'r Tschechosl'Owawtli bei österreichi
schen Behö:rden und DiensbSlteihl'Cill od,er hei aus
ländLschen Stell'l'en, besonrdeDS bei den Kmt·ern der 
AU'5g1eich5v,e'fw,ruwung ein ,cLe·r Burude:s:repulY1ik 
Deutsch~l2.nd, schon frühe·r edolgt 'SiIlJd, soH auf 
solche AnmeLdungen aus Grü11Idein d,er V·erwal
tungsvelre~nf.achu:ng hingew~()s.en weI1cLen, dam~t 
das Ak'ucnmauc.l'iail drer Finanrzwandlesdimektion für 

'W:ien, Nred'erö@ter,reich und Bu.r:gen:La.nd :mgäng
lich gemacht w,i'I1d'. 

Zu § 38: 

Die Remung und begünsti:g1t'e Beha,nld:lung der 
Anm,;llidUinigJen - von Perso:nen ,des Gebur.tsjahr
gan'ges 1910 unld ;vluer cn\t~pnid1!t der ,in den bis
her·jg:en E11Itschä:digu.ng&gJesetz,en getr.off,c-nen Rege
lung. 

Zu § 39: 

Dre Anme~dlUn,g ist kein Anbringen, das zu 
eirmm Besch:e~d im S,inThe der §§ 56 u. ff. A VG 
1950, BGBL Nr. 172, führt. Sie gibt ledigJ;ich An
laß fÜll" ein Veuirahren, diais als An:b~etu11lgs- oder 
PrÜfUiThgsverfahr,en bezeich11let wird und wdches 
damit endet,d:aß -diile Fi,nan:zJ1a[\\dJCi~dir/eküon ent
weder ein Entschädi;gungsanbot SlteHt odeil" dem 
EnmschäJd,iß1U11Jg5werbe.r gegenüber die Zahlung 
eiruer Entschädn-gung aUcSldrück,l~chabl:ehn,t. 

Die FiruaruZiLa,nide'"direk,6on trlltlt in diesem Ver
fahren a/;:s Vertmeter des cLi,e Entlschäidigung zah
l'C11Idclfi B,undes d,em B11Itschädwgungswerbei1" auf 
Par;tei'ebel11!e ul1ld l1Iicht als B-ehöI1de gegenüber. 
Da,s Anbot i&t daher ke,j,ne behördJl~che Entschei
dung (BeschEl~d), sondern vie1mehr die für die 
Rep'ublEk n~tel1reich abgelgebene Erklä:rung .der 
Bere;tschiacft, ei'ne Bntschäidi.gung in der angegebe
nen Höhe ZiahLen 7JU wol:1en. Die Annahme des 
AnbOlus ·i~t ,redl,u1ich al1s Ven~l,eich Zu berun~ejllCn. 

Zu § 40: 

D1e EiniglUlng üb.er ein Ainbot setZit vo~aus, daß 
der WiJhle be'ider Bevejrkg:ter nicht nur über;e:in
stimmt, sOnidc'rJ:l ·dJaß d~ese überei,rrstl]mmung auch 
durch Erklärung des Enöscha:digungsvl1erbers der 
Finanzhndes:d1il"'ektion bekaIlJfit W1ird. Aus He-

w,eLSig:rül1IcLen wl\llnde f<ÜJr die MiJoueilu.ng über di,e 
Annahme des Anb{),ts das Erfordern>is der Schrift
lichke:it in den GeJsetzel1ltwurf <liufgenommen. 

Wienn es zWlischen de.r F'v11lanz~a,11IdegdJi'rektion 
u'nd dem En'usch~d]gruniglswlerber nicht zu einem 
Verga,eich über den EruoschäIdJilgunglsa.ruspruch 
kommt, so kalnn ,dieser .vIlJfi'erh.aJlib einer F,aJIMroist 
von dire~ MO,naIt'en eine behömlilich!e Enbscheidung 
durch ,die B'Ul11JcLooentsch~dii~gJu!l1gskommission 
herheiführen. Dillelse Fru\9t, innterhall>b der di·e Bun
de~entschäd'igul1ig!sko[J1mis.sion angerufen werden 
kann, ist keine RlechDsmittelf:l1ist, w:~il dJie BUl1'des
en1JschäJd.~g!UJngskOill1mi;ssilion ,nicht Ber;ufungsbc
hönde i'9t. Sie i~teine F,riist des V'erfQ1hrensrechtes, 
die zW.ar nicht Vle'l1länlger,! wenden ka=, für die 
abor die§§ 32, 33 Ulnd 71 AVG 1950 gelten. 

Im Inlteness,e der EnrschäJdigungswerber wunde 
auch eine F1flist für d~e Erledigung der Anmel
dunigien durch die HinanZl1ande~dill"ektion ge,setzt. 
Kommt dem Anmeltder 'vnnenhJaJb einCIS Jahres 
nach Ablhuf <der Anmeilidefl1rst üherhaupt' keine 
Stdtung11lahme der F.~n<lil1!ZitaJ11Idegdlirlek1Jion zu, was 
bei de'r sehr großlen Zahl von Anmeldungen im 
Bel1eich . des Mö.gllichen1~egJt, dann kanndies,er 
.eheIlJf,aJils me Enll1scheidu1ng dlU'rch <die B-uncLesent
schäJruugUll'g!9kommission b~g!ehrlen. 

Zu § 41: 

Die StJelJLu11!g!nahme dier FinanzlanJdes.di!flekJtion 
is:t wegen der bei den al!lldel1en Erhebungen ge
wonnenen Kenntn1s der Vierhä;hn,vsse zWJeckmäß~g 
unld kann .al\lch für cl;,e BiU.n:clesOOitscha:di,gungs
kommisision wlentV10illl sein, weTI11Jgl>eich diese bei 
ihrer Entscheilduntg nicht .cLa:nan g!elJlu11Iden ist .. 

Z~ § 42: 

Der redttskräft~le Bescheid der BundesenJtschä
digungskommiss'ion ist Exekutionstitel gemäß 
§ 1 Z. 12 EO, wobeä. aHelrdings nach § 54 
Abs. 2 EO eine VoJlli!>tmeckhaJrkeWt~bestätigiUng er
fond'e'rlllich iLslt. Dve Auf,mhme 'einer lJe]stUlngsf.r.i~ 
Wiar cLah€:r V'O'flZiu,sehen. 

Im I!1IUeI"'e's·g,e der Enuschä:cLigungiSWlel'ber wU!rde 
in den GClSetZCl11ltWlud d~e gle'iche Lei&tungsfrist 
<l!uch fü;r ZahiL'\.lJn~en a,ufge.11IOmmen, die von der 
FiiMnZlla:l1idleSidi'nekoion gemäß § 39 Abs. 2 zur 
V16ngleich!s,w.e~en Bereinigung von Ents9Iä
d,igungSlal1lSW'rüchen erfoil:gt; 

Zu § 43: 
'. 

Die :R!ückzahlu11;g'sV1erpflichnung wind nicht 
dJurch ej,nell' V,e:rwia)!'tlUngsbeschelid ausgesproch,en, 
sO'11ldern der Rückza;h!l-ufilgsanspnuch muß von der 
R>epubl1ik ömemeich vor Gel'icht gelteIlJd g.emacht 
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wel"den. Wie in sonsoEgon FäJilen der gerichtlichen 
Ge1tendmachUing ,"on FOl1deruugen hat der Klage 
zUinächst eillle befl'l]suete Zah1un:gSlaluffoiideru11lg 
vo.tialuszugehen. 

Zu § 44: 

Zu § 45: 

Da das GeSietz n:icht vor Inkt1afttreten des Ver
mÖglensvertriages wirksa.m weIlden sol11, war eine 
entspl'eclH.l11lde Besnim1IlJUJ]g über d3!S Inhaf,ool1ßljen 
des EntwU!rf'es erEo~de1il,ich. 

Diese Bestimmu11Ig foLgt den bisher et'lIassenen Zu § 46: 
geSleoZilichen :R!ege1un~el1! über diJe Gewährung von Di'e ViolJi1ZJiJehun:gsklLauscl nimmt aluf die Betei
E1l!oschäid~glUingen a:uf Gruilid ~on V'ertehlungsge- !:iguilig mehrerer Ressor,os bei der VQH~iehung 
S1e~en. des Gesetzentwurfes B-edacht. 
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